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Niederschrift 

über die 33. Sitzung des Rates der Stadt Sassenberg (2004-2009) am 22.09.2009 im 
Sitzungssaal des Rathauses 

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister Josef Uphoff 

die Ratsmitglieder 

Buddenkotte, Wilhelm  
Flaute, Rainer  
Freese, Wilhelm  
Greiwe, Markus  
Lückewerth, Elisabeth  
Lüffe, Alfons  
Ostlinning, Ludger  
Seidel, Jutta - außer Pkt. 16, zu Pkt. 17 ztw. - 
Sökeland, Dieter  
Strate, Sabine  
Tarner, Norbert  
Vogelsang, Hildegard  
Völler, Wolf-Rüdiger  
Westhoff, Alfons  
Holz, Peter  
Lange, Martin  
Laumann, Karola  
Linnemann, Franz-Josef  
Nieße, Walter  
Oertker, Herbert  
Röhl, Philipp  
Versmold, Reinhard  
Averesch, Andrea  
Brinkemper, Ralf  
Franke, Michael - zu Pkt. 1.5 ztw. - 
Höft, Andreas  
Ruhe, Johannes  
Schumacher, Albert  
Westbrink, Norbert  
 

es fehlen entschuldigt: 
 

Arenhövel, Martin  
Ostlinning, Helmut  
Schlingmann, Karl  

von der Verwaltung 

Kniesel, Martin  
Schlotmann, Theodor  
Lentz, Erich  
Helfers, Helmut - außer Pkt. 17 - 
Nüßing, Günter  
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Bgm. Uphoff eröffnet die letzte Sitzung des Rates der Stadt Sassenberg in der laufenden 
Wahlperiode um 16:30 Uhr. Er stellt fest, dass zu der Sitzung form- und fristgerecht 
eingeladen wurde. Der Rat ist beschlussfähig. Einwände gegen die Tagesordnung werden 
nicht erhoben. 

Öffentlicher Teil 

 1. Bericht des Bürgermeisters 
 

 1.1. Beteiligung der Kommunen an den einheitsbedingten Lasten 
 
Bgm. Uphoff berichtet über das Schreiben des Städte- und Gemeindebundes 
Nordrhein-Westfalen vom 14.09.2009. Dieses Schreiben befasst sich mit der 
Beteiligung der Kommunen an den einheitsbedingten Lasten bzw. entsprechende 
noch offene Erstattungsforderungen der Kommunen gegenüber dem Land 
Nordrhein-Westfalen. Dieses Schreiben wird weiter im Wortlaut vorgelesen und 
ist als Anlage 1 dieser Niederschrift beigefügt. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.2. Veränderung im Filialnetz der Deutschen Post 
 
Bgm. Uphoff berichtet, dass die Deutsche Post lt. Schreiben vom 28.09.2009 ihre 
Partnerfiliale in Sassenberg am 02.11.2009 von der Christian-Rath-Str. 6 in die 
Straße Lappenbrink 24 verlege. Die postalische Versorgung der Bevölkerung in 
der Stadt Sassenberg bleibe weiter im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in 
vollem Umfang gewährleistet. 
 
Der Rat nimmt den Bereicht zur Kenntnis. 
 

 1.3. Tennenplatz Sportanlage Osteresch bzw. Umgestaltung des Tennenplatzes 
in einen Kunstrasenplatz 
 
Wie Bgm. Uphoff berichtet, sei am 02.09.2009 das Schreiben des SC Füchtorf 
vom 30.08.2009 bzgl. des Tennenplatzes Sportanlage Osteresch eingegangen. 
In diesem Schreiben wird auf den Zustand des Tennenplatzes eingegangen, 
wobei gleichzeitig die Umgestaltung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz 
vorgeschlagen wird. Das Schreiben des SC Füchtorf wird sodann im Wortlaut 
verlesen; es ist als Anlage 2 dieser Niederschrift beigefügt. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.4. DSL-Versorgung in Füchtorf 
 
Bgm. Uphoff geht ausführlich auf die Möglichkeiten zur Realisierung zur 
Umsetzung der funkgestützten DSL-Versorgung in Füchtorf sowie den 
Außenbereichen ein. Die Unterlagen und Anträge der Fa. SeWiKom GmbH 
würden für Interessierte, die auch aus Sassenberg kommen könnten, ausgelegt. 
Im Übrigen weist der Bürgermeister auf die Informationsveranstaltung zur 
Breitbandversorgung am 01.10.2009 in der Gaststätte Möllers-Artkamp, Füchtorf, 
hin. Es sollten sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für die angebotene 
Lösung entscheiden. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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 1.5. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

 
Bgm. Uphoff berichtet, dass folgende Beschlüsse noch nicht durchgeführt 
worden seien: 
 
Bezeichnung Hierzu gefasste Beschlüsse im 
 Sitzungsdatum 
 Pkt. d. N. 

Infrastrukturausschuss 
23.11.2006 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 1-Campingplatz Schulze Westhoff einschl. 
des 1. Erweiterungs-bereiches -Änderungsbeschluss 
und Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung - 

Ö   6 

Infrastrukturausschuss 
23.11.2006 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 4 - Campingplatz Austermann - 2. 
Erweiterung -Erweiterungsbeschluss und Beschluss 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung- 

Ö   9 

Infrastrukturausschuss 
21.02.2008 

Erweiterung Bauhof 

Ö   5 
Betriebsausschuss für das 
Wasserwerk und das Abwasserwerk 
22.04.2008 

Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung des 
Bauhofes 

Ö   2 
Infrastrukturausschuss 
20.11.2008 
Ö   8 
Infrastrukturausschuss 
17.02.2009 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 3 - Wochenendhausgebiet Mönnigmann-
Vereinfachte Änderung zur Festsetzung von 
Einfriedigungen und Nebenanlagen- 

Ö   1.6 
Infrastrukturausschuss 
19.05.2009 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 3 - Wochenendhausgebiet Mönnigmann - 3. 
Änderung 
-Ergänzungsbeschluss zu den Beschlüssen vom 
20.11.2008 und 17.02.2009- 

Ö   10 

Ortsausschuss Füchtorf 
19.01.2009 

DSL-Versorgung im Außenbereich Füchtorf 

Ö   3 
Infrastrukturausschuss 
26.03.2009 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Wöste"- Vereinfachte 
Änderung zur Höhenbegrenzung baulicher Anlagen 

Ö   6 
Rat der Stadt Sassenberg 
26.03.2009 

Konzept zur Weiterentwicklung der städtischen 
Kindertageseinrichtungen 

Ö   8 
Ortsausschuss Füchtorf 
30.03.2009 
Ö   3 
Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Flächennutzungsplan 31. Änderung 
-Aufhebung des Änderungs-beschlusses vom 
29.05.2008 und Änderungsbeschluss und Beschluss 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung- 

Ö   6 
Flächennutzungsplan - 31. Änderung 
-Bericht über die vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB- 

Infrastrukturausschuss 
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Ortsausschuss Füchtorf 
30.03.2009 
Ö   8 
Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Bebauungsplan "Sondergebiet für Reitsport nördlich 
der Milter Straße" 
-Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligungen- 

Ö   14 
Ortsausschuss Füchtorf 
30.03.2009 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Osteresch" 
-Vereinfachte Änderung für den Bereich der östlichen 
Wegeführung- Ö   9 

Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Flächennutzungsplan 32. Änderung 
-Änderungsbeschluss und Beschluss über die Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur Auswei-sung einer 
Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel 
nördlich der Hessel- 

Ö   7 

Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Bebauungsplan "Stadtmitte" - Erweiterung 
-Vorstellung zur Planung zur Errichtung eines 
Einkaufs-zentrums, Änderungsbeschluss und 
Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligungen- 

Ö   8 

Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Bebauungsplan "Stadtmitte" - 1. Änderung 
-Änderungsbeschluss und Beschluss über die 
Öffentlich-keitsbeteiligungen-  Ö   9 

Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 2 - Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH 
-Umwandlung des Wochenendhausgebietes zu einem 
Allgemeinen Wohngebiet- 

Ö   10 

Infrastrukturausschuss 
02.04.2009 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 1 - 2. Erweiterung - 1. Änderung 
-Vorstellung der Planung, Änderungsbeschluss und 
Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligungen- 

Ö   12 

Infrastrukturausschuss 
19.05.2009 

Energieausweise für städtische Gebäude 

Ö   4 
Ortsausschuss Füchtorf 
15.06.2009 
Ö   4 
Infrastrukturausschuss 
16.06.2009 

Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der 
Straße "Hoher Kamp" 
-Antrag des SPD-Ortsvereins Füchtorf vom 02.06.2009

Ö   17 
Infrastrukturausschuss 
16.06.2009 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - 
Detailplan 3 - Wochenenendhausgebiet Mönnigmann 
- Antrag der Rechtsanwälte Dr. Klimke und Kollegen, 
Münster, zur Feststellung der Funktions-losigkeit des 
Bebauungsplanes 

Ö   14 

 
Einwände werden seitens des Rates nicht erhoben. 
 

 2. Bericht über die Tätigkeit der Ausschüsse 
 

 2.1. Ortsausschuss am 24.08.2009 
 
Rm. Ruhe spricht die Nutzung von Räumen in Füchtorf durch den Musikverein 
an. Hierzu hält Bgm. Uphoff fest, dass er zuversichtlich sei, dass geeignete 
Räumlichkeiten für eine Nutzung durch den Musikverein gefunden werden. 
 
Im Übrigen verzichtet der Rat auf eine Berichterstattung über die Tätigkeit des 
Ausschusses. 
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 2.2. Infrastrukturausschuss am 27.08.2009 
 

 2.3. Wahlausschuss am 01.09.2009 
 

 2.4. Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk am 
08.09.2009 
 
Auf eine Berichterstattung über die Tätigkeit der Ausschüsse wird verzichtet. 
 

 3. Genehmigung und Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen Genehmigung von überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 
01.04.01 -Rechnungsprüfung- 
 
Bgm. Uphoff führt zunächst aus, dass zur heutigen Sitzung noch eine 
Tischvorlage zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen eingebracht werde. Zu den entsprechend 
erforderlichen Mehraufwendungen im Produkt 01.04.01 -Rechnungsprüfung- gibt 
die Verwaltung sodann anhand der Vorlage vom 01.09.2009 nähere 
Erläuterungen. 
 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Rat einstimmig: 
 
„Im Produkt 01.04.01 -Rechnungsprüfung- werden im Teilergebnisplan unter 
Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Mehraufwendungen in Höhe von 
20.000,00 € genehmigt. 

 
Deckung: Minderaufwendungen im Produkt 16.01.02 -Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft-, Teilergebnisplan Ziffer 20 -Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen-. 
 
Ferner werden im Produkt 01.04.01 -Rechnungsprüfung- im Teilfinanzplan 
unter Ziffer 17  -Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Mehrauszahlungen in 
Höhe von 40.000,00 € genehmigt. 
 
Deckung: Minderauszahlungen im Produkt 16.01.02 -Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft-, Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit-.“ 

 
 4. Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und Entlastung des 

Bürgermeisters 
 
Die Verwaltung berichtet über die Beratungen in der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 15.09.2009 -Pkt. 3 d. N.-. Der seitens des 
Ausschusses dem Rat unterbreitete Beschlussvorschlag wird im Wortlaut 
vorgelesen. 
 
Der Rat beschließt gem. § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW einstimmig: 
 

„Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wird nach § 92 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 
96 Abs. 1 S. 1 GO NRW gem. der Anlage 3 zur Niederschrift festgestellt. 
Die Feststellung bezieht die der Eröffnungsbilanz gesetzlich beizufügenden 
Unterlagen bzw. beigefügten Anlagen ein.“ 
 

Gem. § 92 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW beschließen die 
Ratsmitglieder  einstimmig: 
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„Der Bürgermeister wird für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 
92 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW Entlastung erteilt.“ 

 
 5. Stellenübersicht 2010 für das Wasserwerk 

 
Bgm. Uphoff erläutert den Beschlussvorschlag des Betriebsausschusses für das 
Wasserwerk und das Abwasserwerk vom 08.09.2009 -Pkt. 9 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Die Stellenübersicht 2010 für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg wird 
gemäß der Anlage 4 zu dieser Niederschrift beschlossen.“ 

 
 6. Stellenübersicht 2010 für das Abwasserwerk 

 
Bgm. Uphoff gibt nähere Erläuterungen zur Stellenübersicht 2010 für das 
Abwasserwerk der Stadt Sassenberg gem. Beschlussvorschlag des 
Betriebsausschusses für das Wasserwerk und das Abwasserwerk vom 
08.09.2009 -Pkt. 10 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Die Stellenübersicht 2010 für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 
wird gemäß der Anlage 5 zu dieser Niederschrift beschlossen.“ 

 
 7. Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt 

Sassenberg 
 
Nachdem Bgm. Uphoff die Beratungen in der Sitzung des Betriebsausschusses 
für das Wasserwerk und das Abwasserwerk am 08.09.2009 -Pkt. 7 d. N.- in 
Erinnerung ruft, gibt die Verwaltung zunächst den entsprechenden 
Beschlussvorschlag des Ausschusses bekannt. 
 
Weiter ergibt sich sodann eine längere Diskussion, an der sich verschiedene 
Ratsmitglieder beteiligen. Hierbei werden auf Wunsch von Rm. Oertker zunächst 
die Regelungen und Auswirkungen im Zusammenhang mit der Einführung einer 
getrennten Regenwassergebühr zum 01.01.2010 von der Verwaltung erläutert. 
Hierbei werden auch anhand von Schaubildern Fall- bzw. Berechnungsbeispiele 
für verschiedene Haushalte dargestellt. Weiter hält Rm. Lüffe fest, dass durchaus 
in einzelnen Fällen eine Mehrbelastung bei Gewerbeflächen festzustellen sei. 
Rm. Ruhe spricht die Abschreibung der Befliegungskosten an. Hierzu gibt die 
Verwaltung nähere Erläuterungen. In der abschließenden Diskussion wird 
insbesondere die bereits in der Sitzung des Betriebsausschusses für das 
Wasserwerk und das Abwasserwerk am 08.09.2009 -Pkt. 1.5. d. N.- erwähnte 
Dichtheitsprüfung von Schmutzwasserhausanschlussleitungen angesprochen. 
 
Abschließend beschließt der Rat einstimmig: 

  
„Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt 
Sassenberg wird gemäß der Anlage 6 zu dieser Niederschrift beschlossen. 
Die Schmutzwassergebühr und die Regenwassergebühr für das Jahr 2010 
werden auf der Grundlage der als Anlage 7 zu dieser Niederschrift 
beigefügten Kalkulationen vom 21.08.2009 beschlossen.“ 
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 8. Satzung zur 4. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die 

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
Die Verwaltung geht auf die Beratungen in der Sitzung des Betriebsausschusses 
für das Wasserwerk und Abwasserwerk am 08.09.2009 -Pkt. 8 d. N.- und die 
Kalkulation vom 21.08.2009 sowie die vorgesehene Satzungsänderung ein. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Die Satzung zur 4. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die  
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen wird gemäß der 
Anlage 8 zu dieser Niederschrift beschlossen. Die Gebühren werden auf 
der Grundlage der Kalkulation der Gebühren für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen für das Jahr 2010 vom 21.08.2008 
gemäß Anlage 9 zu dieser Niederschrift festgesetzt.“ 

 
 9. 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt 

Sassenberg 
 
Die Verwaltung erläutert den Beschlussvorschlag des Betriebsausschusses für 
das Wasserwerk und das Abwasserwerk vom 08.09.2009 -Pkt. 4 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt 
Sassenberg (Stand 2009) wird zugestimmt.“ 

 
 10. Bebauungsplan "Gewerbegebiet Wöste" - vereinfachte Änderung zur 

Höhenbegrenzung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen 
eingegangenen Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung gibt nähere Erläuterungen zum Beschlussvorschlag des 
Infrastrukturausschusses vom 27.08.2009 -Pkt. 10 d. N.-. Der 
Beschlussvorschlag des Ausschusses wird inhaltlich bekanntgegeben. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes ‚Gewerbegebiet Wöste‘ 
zur Höhenbegrenzung auf 25 m wird gem. §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW S. 380/SGV. 
NRW 2023) und der §§ 1 und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018) als 
Satzung beschlossen.“ 

 
 11. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 3 - 

Wochenendhausgebiet Mönnigmann - 3. Änderung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen 
eingegangenen Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung berichtet anhand der Tischvorlage vom 22.09.2009 zunächst 
über die Beratungen in der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 27.08.2009 
-Pkt. 11 d. N.-. Weiter wird über den Vorschlag des Kreisbauamtes Warendorf 
berichtet, dass nunmehr grundsätzlich lediglich die Gesamtgröße der 
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Nebenanlagen auf 10 m² mit Zugang von außen begrenzt werden sollte. 
 
Rm. Lüffe spricht in diesem Zusammenhang die in diesem Planbereich 
tatsächlich gegebenen Nebenanlagen an. Hierzu gibt der Bürgermeister nähere 
Erläuterungen. 
 
Nachdem Rm. Franke kurz die Übernahme der 10 m²-Regelung auf andere 
Wochenendhausgebiete anspricht, beschließt der Rat einstimmig: 

 
„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB und § 13 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken wird wie in der 
Anlage 10 dargestellt beschlossen. 
 
Der Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 20.11.2008 -Pkt. 8 d. N.- 
wird dahin gehend geändert, dass zur Klarstellung die Nebenanlagen je 
Aufstellplatz mit einer maximalen Größe von zehn Quadratmetern mit 
Zugang von außen begrenzt werden. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes ‚Erholungsgebiet Feldmark‘ – 
Detailplan 3 – Wochenendhausgebiet Mönnigmann – wird gem. §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. 
NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW S. 
380/SGV. NRW 2023) und der §§ 1 und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 
3018) als Satzung beschlossen.“ 

 
 12. Bebauungsplan "Gewerbegebiet Osteresch" - vereinfachte Änderung im 

Bereich der östlichen Wegeführung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen 
eingegangenen Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung gibt nähere Erläuterungen zum Beschlussvorschlag des 
Infrastrukturausschusses vom 27.08.2009 -Pkt. 12 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §4 Abs. 2 BauGB und § 13 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken wird wie in der Anlage 
11 dargestellt beschlossen.  
 
Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes ‚Gewerbegebiet 
Osteresch‘ im Bereich der östlichen Wegeführung wird gem. §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW S. 
380/SGV. NRW 2023) und der §§ 1 und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 
3018) als Satzung beschlossen.“ 

 
 12.1. Bebauungsplan "Reckstraße" - Änderung der Gestaltungssatzung zur 

Aufhebung der Firstrichtung  - 
 
Die Verwaltung  gibt  nähere Erläuterungen zu r vorgesehenen Satzung  über die  
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Änderung der Gestaltungssatzung zum Bebauungsplan „Reckstraße“ gemäß 
Beschlussvorschlag des Infrastrukturausschusses vom 27.08.2009 -Pkt. 1.b. d. 
N.-.  
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Die Satzung der Stadt Sassenberg zur Änderung der Gestaltungssatzung 
gem. § 86 BauO NRW zum Bebauungsplan ,Reckstraße´ wird gem. der 
Anlage 12 zu dieser Niederschrift beschlossen.“ 

 
 13. Einzelhandelskonzept für die Stadt Sassenberg 

 
Die Verwaltung gibt den Beschlussvorschlag des Infrastrukturausschusses vom 
27.08.2009 -Pkt. 4 d. N.- bekannt. 
 
Mit 29 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung beschließt der Rat: 
  

„Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Sassenberg aufgestellt von der 
BBE Handelsberatung Münster vom Juni 2009 wird auf der Grundlage des 
§ 24 a des Landesentwicklungsprogramms des Landes Nordrhein-
Westfalen beschlossen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Einzelhandelskonzept den 
benachbarten Städten und Gemeinden zuzuleiten.“ 

 
 14. Beantwortung von Anfragen von Ratsmitgliedern 

 
Anfragen liegen nicht vor. 
 

 15. Beantwortung von Anfragen von Zuhörern 
 
Anfragen liegen nicht vor. 


